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Steuergeschenk an falscher Stelle

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und FDP haben sich heute geeinigt, den Arbeitnehmerpauschbetrag bereits rückwirkend für 2011 anzuheben. Der NVL begrüßt, dass der Streit beigelegt und damit weitere wichtige Steueränderungen umgesetzt werden können. Den erhöhten Abzug erst zum Jahresende mit der letzen Lohnabrechnung einzuführen ist ein vernünftiger Weg, weil damit rückwirkende Korrekturen der Lohnabrechnungen vermieden werden. Die Maßnahme selbst ist nach Auffassung des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) jedoch  der der falsche Weg. Die tatsächliche Steuerentlastung für Arbeitnehmer beträgt nur 11 bis 36 Euro im Jahr und wird durch höhere Beiträge in die Kranken- und Arbeitslosenversicherungen vollständig aufgebraucht. Profitieren werden zudem nur diejenigen, die keine oder nur geringe Werbungskosten haben. 
Mit einem Finanzpaket von insgesamt 590 Millionen Euro will die Regierung die Steuerzahler entlasten. Größter Posten mit einem Volumen von 330 Millionen Euro ist die Anhebung der Werbungskostenpauschale von jetzt 920 Euro auf 1.000 Euro. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist strikt gegen größere Steuersenkungen. “Es hat wenig Sinn, den Menschen zu suggerieren, es sei etwas Großes unterwegs und nachher merken sie davon nichts.” Die Steuerpflichtigen werden jedoch auch von der Anhebung der Werbungskostenpauschale kaum etwas merken. 
Nach Berechnungen des NVL wird die tatsächliche Entlastung für Arbeitnehmer maximal 3 Euro im Monat betragen. Durch die gestiegenen Sozialversicherungsbeiträge verbleibt selbst dieser geringe Betrag nicht beim Steuerzahler. Ein Arbeitnehmer mit einem Jahresbruttolohn von 20.000 Euro zahlt durch die Anhebung der Pauschale 21 Euro weniger Lohnsteuern. Dem steht eine Mehrbelastung von 80 Euro für Arbeitslosen- und Krankenversicherung gegenüber. Ab einem Bruttojahresverdienst von 66.000 Euro beträgt die Mehrbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge rund 200 Euro. Die Anhebung des Pauschbetrages bringt dagegen nur 36 Euro mehr im Portemonnaie. Wer höhere Werbungskosten hat, erhält selbst diesen Betrag nicht. Von einer spürbaren Entlastung wird der Steuerzahler nichts merken, sagt der Verband. 

Die Anhebung bringt auch keine Steuervereinfachung, denn Arbeitnehmer mit höheren Werbungskosten müssen weiterhin alles erklären. Selbst die Finanzämter werden mit dieser Änderung nicht wirklich entlastet. Steuervereinfachung sieht anders aus, kritisiert der NVL. Sinnvoll wäre die Aufteilung der Werbungskostenpauschale, wie von Länderfinanzministerien bereits vorgeschlagen. Eine separate Pauschale für Arbeitsmittel würde den Aufwand, alles einzeln aufzulisten für Viele, ersparen. Hier hätte die Koalition ansetzen sollen.
Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) ist ein Dachverband von 130 Lohnsteuerhilfevereinen, die in rund 6.000 Beratungsstellen die Interessen von mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmern vertreten. Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose, die Mitglied in einem Lohnsteuerhilfeverein werden wollen, finden Anschriften von Beratungsstellen im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de oder können diese unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
	Jahres - Bruttolohn
	Entlastung durch 80 € höheren Arbeitnehmer-Pauschbetrag 1)
	Belastung durch höhere SV-Beiträge 2)

	   15.000 €
	16 €
	60 €

	   20.000 €
	21 €
	80 €

	    30.000 €
	25 €
	93 €

	    40.000 €
	28 €
	118 €

	    50.000 €
	32 €
	103 €

	    60.000 € 
	36 €
	109 €

	ab 66.000 €
	36 €
	115 €


1) Berechnung für Steuerklasse I, ohne Kind, einschließlich Solidaritätszuschlag, gesetzlich versichert 

2) Steuerminderung durch den höheren Krankenkassen-Beitrag bereits verrechnet
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